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1. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

  
 

§ 1 
Zweck des Gesetzes 

 
(1) Zweck des Gesetzes ist es, übertragbaren 
Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, 
Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre 
Weiterverbreitung zu verhindern. 
 
(2) Die hierfür notwendige Mitwirkung und 
Zusammenarbeit von Behörden des Bundes, der 
Länder und der Kommunen, Ärzten, Tierärzten, 
Krankenhäusern, wissenschaftlichen Einrichtungen 
sowie sonstigen Beteiligten soll entsprechend dem 
jeweiligen Stand der medizinischen und 
epidemiologischen Wissenschaft und Technik 
gestaltet und unterstützt werden. Die 
Eigenverantwortung der Träger und Leiter von 
Gemeinschaftseinrichtungen, Lebensmittel-
betrieben, Gesundheitseinrichtungen sowie des 
Einzelnen bei der Prävention übertragbarer 
Krankheiten soll verdeutlicht und gefördert werden. 
  
 
 

§ 1a 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
Die zur Erfüllung der Aufgaben nach Maßgabe der 
Zwecke dieses Gesetzes verarbeiteten 
personenbezogenen Daten sind zu löschen, wenn 
diese zur Erfüllung der Aufgaben nicht mehr 
benötigt werden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAS - 15M / Seite 1 

 
 

 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieses Gesetzes ist 
 
1. Krankheitserreger 
ein vermehrungsfähiges Agens (Virus, Bakterium, 
Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches 
transmissibles Agens, das bei Menschen eine 
Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen 
kann, 
 
2.   Infektion 
die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine 
nachfolgende Entwicklung oder Vermehrung im 
menschlichen Organismus, 
 
3.   übertragbare Krankheit 
eine durch Krankheitserreger oder deren toxische 
Produkte, die unmittelbar oder mittelbar auf den 
Menschen übertragen werden, verursachte 
Krankheit, 
 
3a.   bedrohliche übertragbare Krankheit 
eine übertragbare Krankheit, die auf Grund klinisch 
schwerer Verlaufsformen oder ihrer 
Ausbreitungsweise eine schwerwiegende Gefahr für 
die Allgemeinheit verursachen kann, 
 
4.   Kranker 
eine Person, die an einer übertragbaren Krankheit 
erkrankt ist, 
 
5.   Krankheitsverdächtiger 
eine Person, bei der Symptome bestehen, welche 
das Vorliegen einer bestimmten übertragbaren 
Krankheit vermuten lassen, 
 
6.   Ausscheider 
eine Person, die Krankheitserreger ausscheidet und 
dadurch eine Ansteckungsquelle für die 
Allgemeinheit sein kann, ohne krank oder 
krankheitsverdächtig zu sein, 
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7.  Ansteckungsverdächtiger 
eine Person, von der anzunehmen ist, dass sie 
Krankheitserreger aufgenommen hat, ohne krank, 
krankheitsverdächtig oder Ausscheider zu sein, 
 
8.  nosokomiale Infektion 
eine Infektion mit lokalen oder systemischen 
Infektionszeichen als Reaktion auf das 
Vorhandensein von Erregern oder ihrer Toxine, die 
im zeitlichen Zusammenhang mit einer stationären 
oder einer ambulanten medizinischen Maßnahme 
steht, soweit die Infektion nicht bereits vorher 
bestand, 
 
9.  Schutzimpfung 
die Gabe eines Impfstoffes mit dem Ziel, vor einer 
übertragbaren Krankheit zu schützen, 
 
10. andere Maßnahme der spezifischen Prophylaxe 
die Gabe von Antikörpern (passive 
Immunprophylaxe) oder die Gabe von 
Medikamenten (Chemoprophylaxe) zum Schutz vor 
Weiterverbreitung bestimmter übertragbarer 
Krankheiten, 
 
11.  Impfschaden 
die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer 
über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion 
hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung 
durch die Schutzimpfung; ein Impfschaden liegt 
auch vor, wenn mit vermehrungsfähigen Erregern 
geimpft wurde und eine andere als die geimpfte 
Person geschädigt wurde, 
 
12.  Gesundheitsschädling 
ein Tier, durch das Krankheitserreger auf Menschen 
übertragen werden können, 
 
13.  Sentinel-Erhebung 
eine epidemiologische Methode zur 
stichprobenartigen Erfassung der Verbreitung 
bestimmter übertragbarer Krankheiten und der 
Immunität gegen bestimmte übertragbare 
Krankheiten in ausgewählten 
Bevölkerungsgruppen, 
 
14.  Gesundheitsamt 
die nach Landesrecht für die Durchführung dieses 
Gesetzes bestimmte und mit einem Amtsarzt 
besetzte Behörde. 
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§ 3 
Prävention durch Aufklärung 

 
Die Information und Aufklärung der Allgemeinheit 
über die Gefahren übertragbarer Krankheiten und 
die Möglichkeiten zu deren Verhütung sind eine 
öffentliche Aufgabe. Insbesondere haben die nach 
Landesrecht zuständigen Stellen über 
Möglichkeiten des allgemeinen und individuellen 
Infektionsschutzes sowie über Beratungs-, 
Betreuungs- und Versorgungsangebote zu 
informieren. 
 
 
 
... 
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2. Abschnitt 
Koordinierung und Früherkennung 

  
... 
 
 

§ 5 
Bund-Länder-Informationsverfahren 

 
Die Bundesregierung erstellt durch allgemeine 
Verwaltungsvorschrift mit Zustimmung des 
Bundesrates einen Plan zur gegenseitigen 
Information von Bund und Ländern in epidemisch 
bedeutsamen Fällen mit dem Ziel, 

1. die Einschleppung bedrohlicher übertragbarer 
Krankheiten in die Bundesrepublik Deutschland 
oder ihre Ausbreitung zu verhindern, 

2. beim örtlich oder zeitlich gehäuften Auftreten 
bedrohlicher übertragbarer Krankheiten oder 
bedrohlicher Erkrankungen, bei denen 
Krankheitserreger als Ursache in Betracht 
kommen und eine landesübergreifende 
Ausbreitung zu befürchten ist, die 
erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. 

In der Verwaltungsvorschrift kann auch eine 
Zusammenarbeit der beteiligten Behörden von 
Bund und Ländern und anderen beteiligten Stellen 
geregelt werden. 
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3. Abschnitt 

Epidemiologische Überwachung 
 
 

§ 6 
Meldepflichtige Krankheiten 

 
(1)  Namentlich ist zu melden: 

1. der Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung 
sowie der Tod in Bezug auf die folgenden 
Krankheiten: 

a) Botulismus, 

b) Cholera, 

c) Diphtherie, 

d) humane spongiforme Enzephalopathie, 
außer familiär-hereditärer Formen, 

e) akute Virushepatitis, 

f) enteropathisches hämolytisch-urämisches 
Syndrom (HUS), 

g) virusbedingtes hämorrhagisches Fieber, 

h) Keuchhusten, 

i) Masern, 

j) Meningokokken-Meningitis oder -Sepsis, 

k) Milzbrand, 

l) Mumps, 

m) Pest, 

n) Poliomyelitis, 

o) Röteln einschließlich Rötelnembryopathie, 

p) Tollwut, 

q) Typhus abdominalis oder Paratyphus, 

r) Windpocken, 

sowie die Erkrankung und der Tod an einer 
behandlungsbedürftigen Tuberkulose, auch wenn 
ein bakteriologischer Nachweis nicht vorliegt, 

2. der Verdacht auf und die Erkrankung an einer 
mikrobiell bedingten Lebensmittelvergiftung 
oder an einer akuten infektiösen 
Gastroenteritis, wenn 

a) eine Person betroffen ist, die eine Tätigkeit 
im Sinne des § 42 Abs. 1  ausübt, 

b) zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen 
auftreten, bei denen ein epidemischer 
Zusammenhang wahrscheinlich ist oder 
vermutet wird, 

 

3. der Verdacht einer über das übliche Ausmaß 
einer Impfreaktion hinausgehenden 
gesundheitlichen Schädigung, 

 

 

 

 



Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionsk rankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) 
 

4. die Verletzung eines Menschen durch ein toll-
wutkrankes, -verdächtiges oder                          
-ansteckungsverdächtiges Tier sowie die 
Berührung eines solchen Tieres oder 
Tierkörpers, 

5. das Auftreten einer bedrohlichen übertragbaren 
Krankheit, die nicht bereits nach den                
Nummern 1 bis 4  meldepflichtig ist. 

Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Absatz 1 
Nummer 1, 3 bis 8 , § 9 Absatz 1, 2, 3 Satz 1 oder 
3 zu erfolgen. 
 
(2)  Dem Gesundheitsamt ist über die Meldung 
nach Absatz 1 Nr. 1  hinaus zu melden, wenn 
Personen, die an einer behandlungsbedürftigen 
Lungentuberkulose leiden, eine Behandlung 
verweigern oder abbrechen. Die Meldung nach  
Satz 1 hat gemäß § 8 Absatz 1 Nummer 1 ,            
§ 9 Absatz 1 und 3 Satz 1 oder 3  zu erfolgen. 
 
(3)   Nichtnamentlich ist das Auftreten von zwei 
oder mehr nosokomialen Infektionen zu melden, bei 
denen ein epidemischer Zusammenhang 
wahrscheinlich ist oder vermutet wird. Die Meldung 
nach Satz 1 hat gemäß § 8 Absatz 1 Nummer 1, 3 
oder 5 , § 10 Absatz 1  zu erfolgen. 
 
 
 

§ 7 
Meldepflichtige Nachweise von 

Krankheitserregern 
 
(1) Namentlich ist bei folgenden 
Krankheitserregern, soweit nicht anders bestimmt, 
der direkte oder indirekte Nachweis zu melden, 
soweit die Nachweise auf eine akute Infektion 
hinweisen: 
1. Adenoviren; Meldepflicht nur für den direkten 

Nachweis im Konjunktivalabstrich 
2. Bacillus anthracis 
3. Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis 
4. Borrelia recurrentis 
5. Brucella sp. 
6. Campylobacter sp., darmpathogen 
7. Chlamydia psittaci 
8. Clostridium botulinum oder Toxinnachweis 
9. Corynebacterium spp., Toxin bildend 
10. Coxiella burnetii 
11. humanpathogene Cryptosporidium sp. 
12. Ebolavirus 
13. a) Escherichia coli, enterohämorrhagische 

Stämme (EHEC) 
b)Escherichia coli, sonstige darmpathogene 
Stämme 

14. Francisella tularensis 
15. FSME-Virus 
16. Gelbfiebervirus 
17. Giardia lamblia 
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18. Haemophilus influenzae; Meldepflicht nur für 

den direkten Nachweis aus Liquor oder Blut 
19. Hantaviren 
20. Hepatitis-A-Virus 
21. Hepatitis-B-Virus; Meldepflicht für alle 

Nachweise 
22. Hepatitis-C-Virus; Meldepflicht für alle 

Nachweise 
23. Hepatitis-D-Virus; Meldepflicht für alle 

Nachweise 
24. Hepatitis-E-Virus 
25. Influenzaviren; Meldepflicht nur für den direkten 

Nachweis 
26. Lassavirus 
27. Legionella sp. 
28. humanpathogene Leptospira sp. 
29. Listeria monocytogenes; Meldepflicht nur für 

den direkten Nachweis aus Blut, Liquor oder 
anderen normalerweise sterilen Substraten 
sowie aus Abstrichen von Neugeborenen 

30. Marburgvirus 
31. Masernvirus 
32. Mumpsvirus 
33. Mycobacterium leprae 
34. Mycobacterium tuberculosis/africanum, 

Mycobacterium bovis; Meldepflicht für den 
direkten Erregernachweis sowie nachfolgend 
für das Ergebnis der Resistenzbestimmung; 
vorab auch für den Nachweis säurefester 
Stäbchen im Sputum 

35. Neisseria meningitidis; Meldepflicht nur für den 
direkten Nachweis aus Liquor, Blut, 
hämorrhagischen Hautinfiltraten oder anderen 
normalerweise sterilen Substraten 

36. Norovirus 
37. Poliovirus 
38. Rabiesvirus 
39. Rickettsia prowazekii 
40. Rotavirus 
41. Rubellavirus 
42. Salmonella Paratyphi; Meldepflicht für alle 

direkten Nachweise 
43. Salmonella Typhi; Meldepflicht für alle direkten 

Nachweise 
44. Salmonella, sonstige 
45. Shigella sp. 
46. Trichinella spiralis 
47. Varizella-Zoster-Virus 
48. Vibrio cholerae O 1 und O 139 
49. Yersinia pestis 
50. Yersinia spp., darmpathogen 
51. .andere Erreger hämorrhagischer Fieber. 
 
Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Absatz 1 
Nummer 2, 3, 4  oder Absatz 4 , § 9 Absatz 1, 2, 3 
Satz 1 oder 3  zu erfolgen. 
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(2)  Namentlich sind in Bezug auf Infektionen und 
Kolonisationen Nachweise von in dieser Vorschrift 
nicht genannten Krankheitserregern zu melden, 
wenn unter Berücksichtigung der Art der 
Krankheitserreger und der Häufigkeit ihres 
Nachweises Hinweise auf eine schwerwiegende 
Gefahr für die Allgemeinheit bestehen. Die Meldung 
nach Satz 1 hat gemäß § 8 Absatz 1 Nummer 2, 3  
oder Absatz 4 , § 9 Absatz 2, 3 Satz 1 oder 3  zu 
erfolgen. 
 
(3) Nichtnamentlich ist bei folgenden 
Krankheitserregern der direkte oder indirekte 
Nachweis zu melden: 
1. Treponema pallidum 
2. HIV 
3. Echinococcus sp. 
4. Plasmodium sp. 
5. Toxoplasma gondii; Meldepflicht nur bei 

konnatalen Infektionen. 
 
Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Absatz 1 
Nummer 2, 3  oder Absatz 4 , § 10 Absatz 2  zu 
erfolgen. 
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§ 8  

Zur Meldung verpflichtete Personen 
 
(1) Zur Meldung sind verpflichtet: 

1. im Falle des § 6 der feststellende Arzt; in 
Einrichtungen nach § 23 Absatz 5 Satz 1 ist für 
die Einhaltung der Meldepflicht neben dem 
feststellenden Arzt auch der leitende Arzt, in 
Krankenhäusern mit mehreren selbständigen 
Abteilungen der leitende Abteilungsarzt, in 
Einrichtungen ohne leitenden Arzt der 
behandelnde Arzt verantwortlich, 

2. im Falle des § 7 die Leiter von 
Medizinaluntersuchungsämtern und sonstigen 
privaten oder öffentlichen Untersuchungsstellen 
einschließlich von Arztpraxen mit 
Infektionserregerdiagnostik und 
Krankenhauslaboratorien, 

3. im Falle der §§ 6 und 7 die Leiter von 
Einrichtungen der pathologisch-anatomischen 
Diagnostik, 

4. im Falle des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4  und im 
Falle des § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 38  bei 
Tieren, mit denen Menschen Kontakt gehabt 
haben, auch der Tierarzt, 

5. im Falle des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 5  
und Abs. 3  Angehörige eines anderen Heil- 
oder Pflegeberufs, der für die Berufsausübung 
oder die Führung der Berufsbezeichnung eine 
staatlich geregelte Ausbildung oder 
Anerkennung erfordert, 

6. (weggefallen) 

7. im Falle des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 
und 5  die Leiter von Einrichtungen nach           
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 , 

8. im Falle des § 6 Absatz 1 Satz 1  der 
Heilpraktiker. 

 
(2)   Die Meldepflicht besteht nicht für Personen des 
Not- und Rettungsdienstes, wenn der Patient 
unverzüglich in eine ärztlich geleitete Einrichtung 
gebracht wurde. Die Meldepflicht besteht für die in 
Absatz 1 Nr. 5 bis 7  bezeichneten Personen nur, 
wenn ein Arzt nicht hinzugezogen wurde. 
 
(3) Die Meldepflicht besteht nicht, wenn dem 
Meldepflichtigen ein Nachweis vorliegt, dass die 
Meldung bereits erfolgte und andere als die bereits 
gemeldeten Angaben nicht erhoben wurden. Eine 
Meldepflicht besteht ebenfalls nicht für 
Erkrankungen, bei denen der Verdacht bereits 
gemeldet wurde und andere als die bereits 
gemeldeten Angaben nicht erhoben wurden. 
 
(4)  Absatz 1 Nr. 2  gilt entsprechend für Personen, 
die die Untersuchung zum Nachweis von 
Krankheitserregern außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes durchführen 
lassen. 
 
(5) (weggefallen) 
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§ 9 
Namentliche Meldung 

 
(1) Die namentliche Meldung durch eine der in         
§ 8 Absatz 1 Nummer 1 und 4 bis 8  genannten 
Personen muss, soweit vorliegend, folgende 
Angaben enthalten: 
 
1. zur betroffenen Person: 
 a) Name und Vorname, 
 b) Geschlecht, 
 c) Geburtsdatum, 
 d) Anschrift der Hauptwohnung oder des 

gewöhnlichen Aufenthaltsortes und, falls   
abweichend: Anschrift des derzeitigen  
Aufenthaltsortes, 

 e) weitere Kontaktdaten, 
 f) Tätigkeit in Einrichtungen und 

Unternehmen nach § 23 Absatz 5 oder 
nach § 36 Absatz 1  und 2  mit Namen, 
Anschrift und weiteren Kontaktdaten der 
Einrichtung oder des Unternehmens, 

 g) Tätigkeit nach § 42 Absatz 1  bei akuter 
Gastroenteritis, bei akuter Virushepatitis, 
bei Typhus abdominalis oder 
Paratyphus und bei Cholera mit Namen, 
Anschrift und weiteren Kontaktdaten der 
Einrichtung oder des Unternehmens, 

 h) Betreuung oder Unterbringung in 
Einrichtungen nach § 23 Absatz 5 Satz 
1 oder § 36 Absatz 1 Nummer 1 bis 6  
mit Namen, Anschrift und weiteren 
Kontaktdaten der Einrichtung, 

 i) Diagnose oder Verdachtsdiagnose, 
 j) Tag der Erkrankung, Tag der Diagnose,           

gegebenenfalls Tag des Todes und           
wahrscheinlicher Zeitpunkt oder 
Zeitraum            der Infektion, 

 k) wahrscheinliche Infektionsquelle, 
einschließlich der zugrunde liegenden 
Tatsachen, 

 l) in Deutschland: Landkreis oder 
kreisfreie Stadt, in dem oder in der die 
Infektion wahrscheinlich erworben 
worden ist, ansonsten Staat, in dem die 
Infektion wahrscheinlich erworben 
worden ist, 

 m) bei Tuberkulose, Hepatitis B und 
Hepatitis C: Geburtsstaat, 
Staatsangehörigkeit und gegebenenfalls 
Jahr der Einreise nach Deutschland, 

 n) Überweisung, Aufnahme und 
Entlassung aus einer Einrichtung nach § 
23 Absatz 5 Satz 1, gegebenenfalls 
intensivmedizinische Behandlung und 
deren Dauer, 

 o) Spender für eine Blut-, Organ-, Gewebe- 
oder Zellspende in den letzten sechs 
Monaten, 

 p) bei impfpräventablen Krankheiten 
Angaben zum diesbezüglichen 
Impfstatus, 
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2. Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten 
der Untersuchungsstelle, die mit der 
Erregerdiagnostik beauftragt ist, 

  

3. Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten 
des Meldenden und 

  

4. bei einer Meldung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3  die Angaben zur Schutzimpfung 
nach § 22 Absatz 2. 

 
(2) Die namentliche Meldung durch eine in § 8 
Absatz 1 Nummer 2 und 3 genannte Person muss, 
soweit vorliegend, folgende Angaben enthalten: 
 

1. zur betroffenen Person: 

 a) Name und Vorname, 

 b) Geschlecht, 

 c) Geburtsdatum, 

 d) Anschrift der Hauptwohnung oder des 
gewöhnlichen Aufenthaltsortes und, falls 
abweichend: Anschrift des derzeitigen 
Aufenthaltsortes, 

 e) weitere Kontaktdaten, 

 f) Art des Untersuchungsmaterials, 

 g) Eingangsdatum des Untersuchungs-
materials, 

 h) Nachweismethode, 

 i) Untersuchungsbefund, einschließlich 
Typisierungsergebnissen, und 

 j) erkennbare Zugehörigkeit zu einer 
Erkrankungshäufung, 

  

2. Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten 
des Einsenders und 

  

3. Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten 
des Meldenden. 

 
Der Einsender hat den Meldenden bei dessen 
Angaben nach Satz 1 zu unterstützen und diese 
Angaben gegebenenfalls zu vervollständigen. Bei 
einer Untersuchung auf Hepatitis C hat der 
Einsender dem Meldenden mitzuteilen, ob ihm eine 
chronische Hepatitis C bei der betroffenen Person 
bekannt ist. 
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(3) Die namentliche Meldung muss unverzüglich 
erfolgen und dem zuständigen Gesundheitsamt 
nach Absatz 4  spätestens 24 Stunden, nachdem 
der Meldende Kenntnis erlangt hat, vorliegen. Eine 
Meldung darf wegen einzelner fehlender Angaben 
nicht verzögert werden. Die Nachmeldung oder 
Korrektur von Angaben hat unverzüglich nach 
deren Vorliegen an das Gesundheitsamt zu 
erfolgen, das die ursprüngliche Meldung erhalten 
hat. Das Gesundheitsamt ist befugt, von dem 
Meldenden Auskunft über Angaben zu verlangen, 
die die Meldung zu enthalten hat. Der Meldende hat 
dem Gesundheitsamt unverzüglich anzugeben, 
wenn sich eine Verdachtsmeldung nicht bestätigt 
hat. 
 
(4) Meldungen nach Absatz 1  haben an das 
Gesundheitsamt zu erfolgen, in dessen Bezirk sich 
die betroffene Person derzeitig aufhält oder zuletzt 
aufhielt. Sofern die betroffene Person in einer 
Einrichtung gemäß Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe h  betreut oder untergebracht ist, haben 
Meldungen nach Absatz 1 an das Gesundheitsamt 
zu erfolgen, in dessen Bezirk sich die Einrichtung 
befindet. Meldungen nach Absatz 2  haben an das 
Gesundheitsamt zu erfolgen, in dessen Bezirk die 
Einsender ihren Sitz haben. 
 
(5) Die verarbeiteten Daten zu meldepflichtigen 
Krankheiten und Nachweisen von 
Krankheitserregern werden jeweils fallbezogen mit 
den Daten der zu diesem Fall geführten 
Ermittlungen und getroffenen Maßnahmen sowie 
mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen auch an 
das Gesundheitsamt übermittelt, 

1. in dessen Bezirk die betroffene Person ihre 
Hauptwohnung hat oder zuletzt hatte oder 

2. in dessen Bezirk sich die betroffene Person 
gewöhnlich aufhält, falls ein Hauptwohnsitz 
nicht feststellbar ist oder falls die betroffene 
Person sich dort gewöhnlich nicht aufhält. 
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§ 10 

Nichtnamentliche Meldung 
 

(1)  Die nichtnamentliche Meldung nach § 6 Absatz 
3 Satz 1 muss unverzüglich erfolgen und dem 
Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die 
Einrichtung befindet, spätestens 24 Stunden nach 
der Feststellung des Ausbruchs vorliegen. Die 
Meldung muss, soweit vorliegend, folgende 
Angaben enthalten: 
 

1. Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten 

 a) der betroffenen Einrichtung, 

 b) des Meldenden, 

 c) der mit der Erregerdiagnostik 
beauftragten Untersuchungsstelle und 

   

2. folgende einzelfallbezogene Angaben zu den 
aufgetretenen nosokomialen Infektionen 
sowie zu allen damit wahrscheinlich oder 
vermutlich in epidemischem Zusammenhang 
stehenden Kolonisationen: 

 a) Geschlecht der betroffenen Person, 

 b) Monat und Jahr der Geburt der 
betroffenen Person, 

 c) Untersuchungsbefund, einschließlich 
Typisierungsergebnissen, 

 d) Diagnose, 

 e) Datum der Diagnose, 

 f) wahrscheinliche Infektionsquelle, 
einschließlich der zugrunde liegenden 
Tatsachen. 

 

§ 9 Absatz 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 
(2)  Die nichtnamentliche Meldung nach § 7 Absatz 
3 Satz 1 muss innerhalb von zwei Wochen, 
nachdem der Meldende Kenntnis erlangt hat, an 
das Robert Koch-Institut erfolgen. Das Robert 
Koch-Institut bestimmt die technischen 
Übermittlungsstandards. Die Meldung muss 
folgende Angaben enthalten: 

1. in den Fällen des § 7 Absatz 3 Satz 1 Nummer 
2 eine fallbezogene Pseudonymisierung nach 
Absatz 3 , 

2. Geschlecht der betroffenen Person, 

3. Monat und Jahr der Geburt der betroffenen 
Person, 

4. die ersten drei Ziffern der Postleitzahl der 
Hauptwohnung oder des gewöhnlichen 
Aufenthaltsortes, 

5. Untersuchungsbefund einschließlich 
Typisierungsergebnissen, 

 

 

 



Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionsk rankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) 
 
 
6. Monat und Jahr der Diagnose, 

7. Art des Untersuchungsmaterials, 

8. Nachweismethode, 

9. wahrscheinlicher Infektionsweg und 
wahrscheinliches Infektionsrisiko, 

10. Staat, in dem die Infektion wahrscheinlich 
erfolgt ist, 

11. bei Malaria Angaben zur Expositions- und 
Chemoprophylaxe, 

12. Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten des 
Einsenders und 

13. Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten des 
Meldenden. 

Der Einsender hat den Meldenden bei den Angaben 
nach Satz 3 zu unterstützen und diese Angaben 
gegebenenfalls zu vervollständigen. § 9 Absatz 3 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 
(3) Die fallbezogene Pseudonymisierung besteht 
aus dem dritten Buchstaben des ersten Vornamens 
in Verbindung mit der Anzahl der Buchstaben des 
ersten Vornamens sowie dem dritten Buchstaben 
des ersten Nachnamens in Verbindung mit der 
Anzahl der Buchstaben des ersten Nachnamens. 
Bei Doppelnamen wird jeweils nur der erste Teil des 
Namens berücksichtigt; Umlaute werden in zwei 
Buchstaben dargestellt. Namenszusätze bleiben 
unberücksichtigt. § 14 Absatz 3 bleibt unberührt. 
Angaben nach den Sätzen 1 bis 3 und die Angaben 
zum Monat der Geburt dürfen vom Robert Koch-
Institut lediglich zu der Prüfung, ob verschiedene 
Meldungen sich auf denselben Fall beziehen, 
verarbeitet und genutzt werden. Sie sind zu 
löschen, sobald nicht mehr zu erwarten ist, dass die 
damit bewirkte Einschränkung der Prüfung nach 
Satz 5 eine nicht unerhebliche Verfälschung der 
aus den Meldungen zu gewinnenden 
epidemiologischen Beurteilung bewirkt. 
 
 
 
... 
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6. Abschnitt 

Infektionsschutz bei bestimmten Einrichtungen, 
Unternehmen und Personen 

  
§ 33 

Gemeinschaftseinrichtungen 
 
Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieses 
Gesetzes sind Einrichtungen, in denen 
überwiegend Säuglinge, Kinder oder Jugendliche 
betreut werden, insbesondere Kinderkrippen, 
Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhorte, 
Schulen oder sonstige Ausbildungseinrichtungen, 
Heime, Ferienlager und ähnliche Einrichtungen. 
  
 
 

§ 34  
Gesundheitliche Anforderungen, 

Mitwirkungspflichten, Aufgaben des 
Gesundheitsamtes 

 
(1)  Personen, die an 

1. Cholera 

2. Diphtherie 

3. Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli 
(EHEC) 

4. virusbedingtem hämorrhagischen Fieber 

5. Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 

6. Impetigo contagiosa (ansteckende 
Borkenflechte) 

7. Keuchhusten 

8. ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 

9. Masern 

10. Meningokokken-Infektion 

11. Mumps 

12. Paratyphus 

13. Pest 

14. Poliomyelitis 

14a.Röteln 

15. Scharlach oder sonstigen Streptococcus 
pyogenes-Infektionen 

16. Shigellose 

17. Skabies (Krätze) 

18. Typhus abdominalis 

19. Virushepatitis A oder E 

20. Windpocken 

erkrankt oder dessen verdächtig oder die verlaust 
sind, dürfen in den in § 33 genannten 
Gemeinschaftseinrichtungen keine Lehr-, 
Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstige 
Tätigkeiten ausüben, bei denen sie Kontakt zu den 
dort Betreuten haben, bis nach ärztlichem Urteil 
eine Weiterverbreitung der Krankheit oder der 
Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist.  
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Satz 1 gilt entsprechend für die in der 
Gemeinschaftseinrichtung Betreuten mit der 
Maßgabe, dass sie die dem Betrieb der 
Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume nicht 
betreten, Einrichtungen der Gemeinschafts-
einrichtung nicht benutzen und an Veranstaltungen 
der Gemeinschaftseinrichtung nicht teilnehmen 
dürfen. Satz 2 gilt auch für Kinder, die das 6. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben und an 
infektiöser Gastroenteritis erkrankt oder dessen 
verdächtig sind (KV 34.04, KV 34.05, KV 34.06) . 
 
(2)   Ausscheider von 

1. Vibrio cholerae O 1 und O 139 

2. Corynebacterium spp., Toxin bildend 

3. Salmonella Typhi 

4. Salmonella Paratyphi 

5. Shigella sp. 

6. enterohämorrhagischen E. coli (EHEC) 

dürfen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes 
und unter Beachtung der gegenüber dem 
Ausscheider und der Gemeinschaftseinrichtung 
verfügten Schutzmaßnahmen die dem Betrieb der 
Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume 
betreten, Einrichtungen der Gemeinschafts-
einrichtung benutzen und an Veranstaltungen der 
Gemeinschaftseinrichtung teilnehmen. 
 
(3) Absatz 1 Satz 1 und 2  gilt entsprechend für 
Personen, in deren Wohngemeinschaft nach 
ärztlichem Urteil eine Erkrankung an oder ein 
Verdacht auf 

1. Cholera 

2. Diphtherie 

3. Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli 
(EHEC) 

4. virusbedingtem hämorrhagischem Fieber 

5. Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 

6. ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 

7. Masern 

8. Meningokokken-Infektion 

9. Mumps 

10. Paratyphus 

11. Pest 

12. Poliomyelitis 

12a. Röteln 

13. Shigellose 

14. Typhus abdominalis 

15. Virushepatitis A oder E 

16. Windpocken 

aufgetreten ist. 
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(4) Wenn die nach den Absätzen 1 bis 3 
verpflichteten Personen geschäftsunfähig oder in 
der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, so hat 
derjenige für die Einhaltung der diese Personen 
nach den Absätzen 1 bis 3  treffenden 
Verpflichtungen zu sorgen, dem die Sorge für diese 
Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft den 
Betreuer einer von Verpflichtungen nach den 
Absätzen 1 bis 3  betroffenen Person, soweit die 
Erfüllung dieser Verpflichtungen zu seinem 
Aufgabenkreis gehört. 
 
(5) Wenn einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3  
genannten Tatbestände bei den in Absatz 1  
genannten Personen auftritt, so haben diese 
Personen oder in den Fällen des Absatzes 4  der 
Sorgeinhaber der Gemeinschaftseinrichtung 
hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen. Die 
Leitung der Gemeinschaftseinrichtung hat jede 
Person, die in der Gemeinschaftseinrichtung neu 
betreut wird, oder deren Sorgeberechtigte über die 
Pflichten nach Satz 1 zu belehren (KV 34.06b bis 
34.06b2). 
 
(6) Werden Tatsachen bekannt, die das Vorliegen 
einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3  aufgeführten 
Tatbestände annehmen lassen, so hat die Leitung 
der Gemeinschaftseinrichtung das Gesundheitsamt, 
in dessen Bezirk sich die Gemeinschaftseinrichtung 
befindet, unverzüglich zu benachrichtigen und 
krankheits- und personenbezogene Angaben zu 
machen (KV 34.05) . Dies gilt auch beim Auftreten 
von zwei oder mehr gleichartigen, 
schwerwiegenden Erkrankungen, wenn als deren 
Ursache Krankheitserreger anzunehmen sind     
(KV 34.06). Eine Benachrichtigungspflicht besteht 
nicht, wenn der Leitung ein Nachweis darüber 
vorliegt, dass die Meldung des Sachverhalts nach  
§ 6 bereits erfolgt ist. 
 
(7) Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen 
mit dem Gesundheitsamt für die in § 33 genannten 
Einrichtungen Ausnahmen von dem Verbot nach 
Absatz 1 , auch in Verbindung mit Absatz 3 , 
zulassen, wenn Maßnahmen durchgeführt werden 
oder wurden, mit denen eine Übertragung der 
aufgeführten Erkrankungen oder der Verlausung 
verhütet werden kann. 
 
(8) Das Gesundheitsamt kann gegenüber der 
Leitung der Gemeinschaftseinrichtung anordnen, 
dass das Auftreten einer Erkrankung oder eines 
hierauf gerichteten Verdachtes ohne Hinweis auf 
die Person in der Gemeinschaftseinrichtung 
bekannt gegeben wird. 
 
(9)  Wenn in Gemeinschaftseinrichtungen betreute 
Personen Krankheitserreger so in oder an sich 
tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer 
Weiterverbreitung besteht, kann die zuständige 
Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen 
anordnen. 
 
 
 
 
 
 
 



Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionsk rankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) 
 
 
(10) Die Gesundheitsämter und die in § 33 
genannten Gemeinschaftseinrichtungen sollen die 
betreuten Personen oder deren Sorgeberechtigte 
gemeinsam über die Bedeutung eines 
vollständigen, altersgemäßen, nach den 
Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
ausreichenden Impfschutzes und über die 
Prävention übertragbarer Krankheiten aufklären  
(KV 34.04a). 
 
(10a) Bei der Erstaufnahme in eine 
Kindertageseinrichtung haben die 
Personensorgeberechtigten gegenüber dieser einen 
schriftlichen Nachweis darüber zu erbringen, dass 
zeitnah vor der Aufnahme eine ärztliche Beratung in 
Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen, 
nach den Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission ausreichenden Impfschutz des 
Kindes erfolgt ist. Wenn der Nachweis nicht 
erbracht wird, benachrichtigt die Leitung der 
Kindertageseinrichtung das Gesundheitsamt, in 
dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet, und 
übermittelt dem Gesundheitsamt 
personenbezogene Angaben. Das Gesundheitsamt 
kann die Personensorgeberechtigten zu einer 
Beratung laden. Weitergehende landesrechtliche 
Regelungen bleiben unberührt. 
 
(11) Bei Erstaufnahme in die erste Klasse einer 
allgemein bildenden Schule hat das 
Gesundheitsamt oder der von ihm beauftragte Arzt 
den Impfstatus zu erheben und die hierbei 
gewonnenen aggregierten und anonymisierten 
Daten über die oberste Landesgesundheitsbehörde 
dem Robert-Koch-Institut zu übermitteln. 
 
 
 

§ 35 
Belehrung für Personen in der Betreuung von 

Kindern und Jugendlichen 
 
Personen, die in den in § 33 genannten 
Gemeinschaftseinrichtungen Lehr-, Erziehungs-, 
Pflege-, Aufsichts- oder sonstige regelmäßige 
Tätigkeiten ausüben und Kontakt mit den dort 
Betreuten haben, sind vor erstmaliger Aufnahme 
ihrer Tätigkeit und im Weiteren mindestens im 
Abstand von zwei Jahren von ihrem Arbeitgeber 
über die gesundheitlichen Anforderungen und 
Mitwirkungsverpflichtungen nach § 34 zu belehren. 
Über die Belehrung ist ein Protokoll zu erstellen, 
das beim Arbeitgeber für die Dauer von drei Jahren 
aufzubewahren ist. (KV 34.06c)  Die Sätze 1 und 2 
finden für Dienstherren entsprechende Anwendung. 
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§ 36 

Infektionsschutz bei bestimmten Einrichtungen, 
Unternehmen und Personen; 
Verordnungsermächtigung 

 
(1) Folgende Einrichtungen und Unternehmen 
müssen in Hygieneplänen innerbetriebliche 
Verfahrensweisen zur Infektionshygiene festlegen 
und unterliegen der infektionshygienischen 
Überwachung durch das Gesundheitsamt: 

1. die in § 33 genannten Gemeinschafts-
einrichtungen, (KV 34.06e und -e1)  

2. nicht unter § 23 Absatz 5 Satz 1 fallende voll- 
oder teilstationäre Einrichtungen zur Betreuung 
und Unterbringung älterer, behinderter oder 
pflegebedürftiger Menschen, 

3. Obdachlosenunterkünfte, 

4. Einrichtungen zur gemeinschaftlichen 
Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar 
Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und 
Spätaussiedlern, 

5. sonstige Massenunterkünfte, 

6. Justizvollzugsanstalten sowie 

7. ambulante Pflegedienste und Unternehmen, die 
den Einrichtungen nach Nummer 2  
vergleichbare Dienstleistungen anbieten; 
Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne 
von § 45a Absatz 1 Satz 2 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch zählen nicht zu den 
Dienstleistungen, die mit Angeboten in 
Einrichtungen nach Nummer 2  vergleichbar 
sind. 

 
(2)  Einrichtungen und Unternehmen, bei denen die 
Möglichkeit besteht, dass durch Tätigkeiten am 
Menschen durch Blut Krankheitserreger übertragen 
werden, können durch das Gesundheitsamt 
infektionshygienisch überwacht werden. 
 
(3) Die mit der Überwachung beauftragten 
Personen sind befugt, zu Betriebs- und 
Geschäftszeiten Betriebsgrundstücke, Geschäfts- 
und Betriebsräume, zum Betrieb gehörende 
Anlagen und Einrichtungen sowie Verkehrsmittel zu 
betreten, zu besichtigen sowie in die Bücher oder 
sonstigen Unterlagen Einsicht zu nehmen und 
hieraus Abschriften, Ablichtungen oder Auszüge 
anzufertigen sowie sonstige Gegenstände zu 
untersuchen oder Proben zur Untersuchung zu    
fordern oder zu entnehmen, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. § 16 
Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 
(3a) Die Leiter von in Absatz 1 Nummer 2 bis 6  
genannten Einrichtungen haben das 
Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die 
Einrichtung befindet, unverzüglich zu 
benachrichtigen und die nach diesem Gesetz 
erforderlichen krankheits- und personenbezogenen 
Angaben zu machen, wenn eine in der Einrichtung 
tätige oder untergebrachte Person an Skabies 
erkrankt ist oder bei ihr der Verdacht besteht, dass 
sie an Skabies erkrankt ist. 
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(4) Personen, die in eine Einrichtung nach              
Absatz 1  Nummer 2 bis 4  aufgenommen werden 
sollen, haben der Leitung der Einrichtung vor oder 
unverzüglich nach ihrer Aufnahme ein ärztliches 
Zeugnis darüber vorzulegen, dass bei ihnen keine 
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer 
ansteckungsfähigen Lungentuberkulose vorhanden 
sind. Bei der erstmaligen Aufnahme darf die 
Erhebung der Befunde, die dem ärztlichen Zeugnis 
zugrunde liegt, nicht länger als sechs Monate 
zurückliegen, bei einer erneuten Aufnahme darf sie 
nicht länger als zwölf Monate zurückliegen. Bei 
Personen, die in eine Einrichtung nach                    
Absatz 1 Nummer 4  aufgenommen werden sollen, 
muss sich das Zeugnis auf eine im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes erstellte Röntgenaufnahme der 
Lunge stützen. Bei Personen, die das                    
15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie 
bei Schwangeren ist von der Röntgenaufnahme 
abzusehen; stattdessen ist ein ärztliches Zeugnis 
vorzulegen, dass nach sonstigen Befunden eine 
ansteckungsfähige Lungentuberkulose nicht zu 
befürchten ist. § 34 Absatz 4  gilt entsprechend. 
Satz 1 gilt nicht für Obdachlose, die weniger als drei 
Tage in eine Einrichtung nach Absatz 1 Nummer 3  
aufgenommen werden. 
 
(5)  Personen, die in eine Einrichtung nach             
Absatz 1 Nummer 4  aufgenommen werden sollen, 
sind verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung auf 
Ausschluss einer ansteckungsfähigen 
Lungentuberkulose einschließlich einer 
Röntgenaufnahme der Atmungsorgane zu dulden. 
Dies gilt nicht, wenn die betroffenen Personen ein 
ärztliches Zeugnis nach Absatz 4  vorlegen oder 
unmittelbar vor ihrer Aufnahme in einer anderen 
Einrichtung nach Absatz 1 Nummer 4  
untergebracht waren und die entsprechenden 
Untersuchungen bereits dort durchgeführt wurden. 
Personen, die in eine Justizvollzugsanstalt 
aufgenommen werden, sind verpflichtet, eine 
ärztliche Untersuchung auf übertragbare 
Krankheiten einschließlich einer Röntgenaufnahme 
der Lunge zu dulden. Für Untersuchungen nach 
den Sätzen 1 und 3 gilt Absatz 4 Satz 4  
entsprechend. Widerspruch und Anfechtungsklage 
gegen Anordnungen nach den Sätzen 1 und 3 
haben keine aufschiebende Wirkung. 
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(6)  Das Bundesministerium für Gesundheit wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates festzulegen, dass 
Personen, die in die Bundesrepublik Deutschland 
einreisen wollen oder eingereist sind und die 
wahrscheinlich einem erhöhten Infektionsrisiko für 
eine bestimmte schwerwiegende übertragbare 
Krankheit ausgesetzt waren, vor oder nach ihrer 
Einreise ein ärztliches Zeugnis darüber vorzulegen 
haben, dass bei ihnen keine Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer solchen schwerwiegenden 
übertragbaren Krankheit vorhanden sind, sofern 
dies zum Schutz der Bevölkerung vor einer 
Gefährdung durch schwerwiegende übertragbare 
Krankheiten erforderlich ist; § 34 Absatz 4  gilt 
entsprechend. Personen, die kein auf Grund der 
Rechtsverordnung erforderliches ärztliches Zeugnis 
vorlegen, sind verpflichtet, eine ärztliche 
Untersuchung auf Ausschluss einer 
schwerwiegenden übertragbaren Krankheit im 
Sinne des Satzes 1 zu dulden; Absatz 5 Satz 5  gilt 
entsprechend. In der Rechtsverordnung können 
nähere Einzelheiten insbesondere zu den 
betroffenen Personengruppen und zu den 
Anforderungen an das ärztliche Zeugnis nach        
Satz 1 und zu der ärztlichen Untersuchung nach 
Satz 2 bestimmt werden. Das Robert Koch-Institut 
kann zu den Einzelheiten nach Satz 3 
Empfehlungen abgeben. In dringenden Fällen kann 
zum Schutz der Bevölkerung die Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen 
werden. Eine auf der Grundlage des Satzes 5 
erlassene Verordnung tritt ein Jahr nach ihrem 
Inkrafttreten außer Kraft; ihre Geltungsdauer kann 
mit Zustimmung des Bundesrates verlängert 
werden. 
 
(7)  Durch die Absätze 4 bis 6  wird das Grundrecht 
der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 
Satz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt. 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionsk rankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) 
 
 

8. Abschnitt 
Gesundheitliche Anforderungen an das 

Personal beim Umgang mit Lebensmitteln 
  
 

§ 42 
Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote 

 
(1)  Personen, die 

1. an Typhus abdominalis, Paratyphus, Cholera, 
Shigellenruhr, Salmonellose, einer anderen 
infektiösen Gastroenteritis oder Virushepatitis A 
oder E erkrankt oder dessen verdächtig sind, 

2. an infizierten Wunden oder an Hautkrankheiten 
erkrankt sind, bei denen die Möglichkeit 
besteht, dass deren Krankheitserreger über 
Lebensmittel übertragen werden können, 

3. die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, 
enterohämorrhagische Escherichia coli oder 
Choleravibrionen ausscheiden, 

dürfen nicht tätig sein oder beschäftigt werden 

a) beim Herstellen, Behandeln oder 
Inverkehrbringen der in Absatz 2  genannten 
Lebensmittel, wenn sie dabei mit diesen in 
Berührung kommen, oder 

b) in Küchen von Gaststätten und sonstigen 
Einrichtungen mit oder zur Gemeinschafts-
verpflegung. 

Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die mit 
Bedarfsgegenständen, die für die dort genannten 
Tätigkeiten verwendet werden, so in Berührung 
kommen, dass eine Übertragung von 
Krankheitserregern auf die Lebensmittel im Sinne 
des Absatzes 2 zu befürchten ist. Die Sätze 1 und 
2 gelten nicht für den privaten hauswirtschaftlichen 
Bereich. 
 
(2)   Lebensmittel im Sinne des Absatzes 1  sind 

1. Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse 
daraus 

2. Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis 

3. Fische, Krebse oder Weichtiere und 
Erzeugnisse daraus 

4. Eiprodukte 

5. Säuglings- und Kleinkindernahrung 

6. Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse 

7. Backwaren mit nicht durchgebackener oder 
durcherhitzter Füllung oder Auflage 

8. Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, 
Marinaden, Mayonnaisen, andere emulgierte 
Soßen, Nahrungshefen 

9. Sprossen und Keimlinge zum Rohverzehr 
sowie Samen zur Herstellung von Sprossen 
und Keimlingen zum Rohverzehr. 
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(3)  Personen, die in amtlicher Eigenschaft, auch im 
Rahmen ihrer Ausbildung, mit den in Absatz 2  
bezeichneten Lebensmitteln oder mit 
Bedarfsgegenständen im Sinne des                           
Absatzes 1  Satz 2 in Berührung kommen, dürfen 
ihre Tätigkeit nicht ausüben, wenn sie an einer der 
in Absatz 1 Nr. 1  genannten Krankheiten erkrankt 
oder dessen verdächtig sind, an einer der in            
Absatz 1 Nr. 2  genannten Krankheiten erkrankt 
sind oder die in Absatz 1 Nr. 3  genannten 
Krankheitserreger ausscheiden. 
 
(4)   Das Gesundheitsamt kann Ausnahmen von 
den Verboten nach dieser Vorschrift zulassen, 
wenn Maßnahmen durchgeführt werden, mit denen 
eine Übertragung der aufgeführten Erkrankungen 
und Krankheitserreger verhütet werden kann. 
 
(5)  Das Bundesministerium für Gesundheit wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates den Kreis der in 
Absatz 1 Nr. 1 und 2  genannten Krankheiten, der 
in Absatz 1 Nr. 3  genannten Krankheitserreger und 
der in Absatz 2  genannten Lebensmittel 
einzuschränken, wenn epidemiologische 
Erkenntnisse dies zulassen, oder zu erweitern, 
wenn dies zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit vor einer Gefährdung durch 
Krankheitserreger erforderlich ist. In dringenden 
Fällen kann zum Schutz der Bevölkerung die 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates erlassen werden. Eine auf der 
Grundlage des Satzes 2 erlassene Verordnung tritt 
ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft; ihre 
Geltungsdauer kann mit Zustimmung des 
Bundesrates verlängert werden. 
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§ 43 
Belehrung, Bescheinigung des 

Gesundheitsamtes 
 
(1)  Personen dürfen gewerbsmäßig die in                    
§ 42 Abs. 1  bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur 
dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten erstmalig 
nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht 
mehr als drei Monate alte Bescheinigung des 
Gesundheitsamtes oder eines vom Gesundheitsamt 
beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie 

1. über die in § 42 Abs. 1  genannten 
Tätigkeitsverbote und über die Verpflichtungen 
nach den Absätzen 2 , 4 und 5 in mündlicher 
und schriftlicher Form vom Gesundheitsamt 
oder von einem durch das Gesundheitsamt 
beauftragten Arzt belehrt wurden und 

2. nach der Belehrung im Sinne der Nummer 1 
schriftlich erklärt haben, dass ihnen keine 
Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot bei ihnen 
bekannt sind. 

Liegen Anhaltspunkte vor, dass bei einer Person 
Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1  bestehen, so 
darf die Bescheinigung erst ausgestellt werden, 
wenn durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen 
ist, dass Hinderungsgründe nicht oder nicht mehr 
bestehen. 
 
(2) Treten bei Personen nach Aufnahme ihrer 
Tätigkeit Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1  auf, 
sind sie verpflichtet, dies ihrem Arbeitgeber oder 
Dienstherrn unverzüglich mitzuteilen. 
 
(3) Werden dem Arbeitgeber oder Dienstherrn 
Anhaltspunkte oder Tatsachen bekannt, die ein 
Tätigkeitsverbot nach § 42 Abs. 1  begründen, so 
hat dieser unverzüglich die zur Verhinderung der 
Weiterverbreitung der Krankheitserreger 
erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. 
 
(4)   Der Arbeitgeber hat Personen, die eine der in  
§ 42 Abs. 1 Satz 1 oder 2  genannten Tätigkeiten 
ausüben, nach Aufnahme ihrer Tätigkeit und im 
Weiteren alle zwei Jahre über die in § 42 Abs. 1  
genannten Tätigkeitsverbote und über die 
Verpflichtung nach Absatz 2  zu belehren. Die 
Teilnahme an der Belehrung ist zu dokumentieren. 
(KV 34.06d) Die Sätze 1 und 2 finden für 
Dienstherren entsprechende Anwendung. 
 
(5)   Die Bescheinigung nach Absatz 1  und die 
letzte Dokumentation der Belehrung nach Absatz 4  
sind beim Arbeitgeber aufzubewahren. Der 
Arbeitgeber hat die Nachweise nach Satz 1 und, 
sofern er eine in § 42 Abs. 1  bezeichnete Tätigkeit 
selbst ausübt, die ihn betreffende Bescheinigung 
nach Absatz 1 Satz 1  an der Betriebsstätte 
verfügbar zu halten und der zuständigen Behörde 
und ihren Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. 
Bei Tätigkeiten an wechselnden Standorten genügt 
die Vorlage einer beglaubigten Abschrift oder einer 
beglaubigten Kopie. 
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(6)  Im Falle der Geschäftsunfähigkeit oder der 
beschränkten Geschäftsfähigkeit treffen die 
Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2  und 
Absatz 2  denjenigen, dem die Sorge für die Person 
zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft auch den 
Betreuer, soweit die Sorge für die Person zu 
seinem Aufgabenkreis gehört. Die den Arbeitgeber 
oder Dienstherrn betreffenden Verpflichtungen nach 
dieser Vorschrift gelten entsprechend für Personen, 
die die in § 42 Abs. 1  genannten Tätigkeiten 
selbständig ausüben. 
 
(7)  Das Bundesministerium für Gesundheit wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates Untersuchungen und 
weitergehende Anforderungen vorzuschreiben oder 
Anforderungen einzuschränken, wenn Rechtsakte 
der Europäischen Gemeinschaft dies erfordern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionsk rankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) 
 
 

15. Abschnitt 
Straf- und Bußgeldvorschriften 

  
 

§ 73  
Bußgeldvorschriften 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 50a 
Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 50a Absatz 4 Nummer 2, 
Polioviren oder dort genanntes Material besitzt. 
 
(1a) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
... 
 

14. entgegen § 34 Abs. 1 Satz 1 , auch in 
Verbindung mit Satz 2 oder Abs. 3 , eine 
dort genannte Tätigkeit ausübt, einen Raum 
betritt, eine Einrichtung benutzt oder an einer 
Veranstaltung teilnimmt, 

15. ohne Zustimmung nach § 34 Abs. 2  einen 
Raum betritt, eine Einrichtung benutzt oder 
an einer Veranstaltung teilnimmt, 

16. entgegen § 34 Abs. 4  für die Einhaltung der 
dort genannten Verpflichtungen nicht sorgt, 

16a. entgegen § 34 Absatz 5 Satz 1 oder                 
§ 43 Absatz 2  eine Mitteilung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht, 

17. entgegen § 34 Abs. 6 Satz 1 , auch in 
Verbindung mit Satz 2 , oder § 36 Absatz 3a  
das Gesundheitsamt nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig 
benachrichtigt, 

17a. entgegen § 34 Absatz 10a Satz 1  einen 
Nachweis nicht oder nicht rechtzeitig erbringt, 

18. entgegen § 35 Satz 1 oder § 43 Abs. 4 Satz 
1 eine Belehrung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig durchführt, 

19. entgegen § 36 Absatz 5 Satz 1 oder 3  eine 
Untersuchung nicht duldet, 

20. entgegen § 43 Abs. 1 Satz 1 , auch in 
Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach 
Abs. 7 , eine Person beschäftigt, 

21. entgegen § 43 Abs. 5 Satz 2  einen Nachweis 
oder eine Bescheinigung nicht oder nicht 
rechtzeitig vorlegt, 

 
... 
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§ 74  
Strafvorschriften 

 
Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer eine in § 73 Absatz 1 
oder Absatz 1a Nummer 1 bis 7, 11 bis 20, 22, 22a, 
23 oder 24 bezeichnete vorsätzliche Handlung 
begeht und dadurch eine in § 6 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1  genannte Krankheit oder einen in § 7 
genannten Krankheitserreger verbreitet. 
 
 
 

§ 75  
Weitere Strafvorschriften 

 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 28 Abs. 
1 Satz 2, § 30 Abs. 1 oder § 31, jeweils auch in 
Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach  
§ 32 Satz 1, zuwiderhandelt, 

2. entgegen § 42 Abs. 1 Satz 1 , auch in 
Verbindung mit Satz 2, jeweils auch in 
Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach  
§ 42 Abs. 5 Satz 1 , oder § 42 Abs. 3  eine 
Person beschäftigt oder eine Tätigkeit ausübt, 

3. ohne Erlaubnis nach § 44 Krankheitserreger 
verbringt, ausführt, aufbewahrt, abgibt oder mit 
ihnen arbeitet oder 

4. entgegen § 52 Satz 1 Krankheitserreger oder 
Material abgibt. 

 
(2) Ebenso wird bestraft, wer einer 
Rechtsverordnung nach § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 
oder Abs. 2 Nr. 4 oder einer vollziehbaren 
Anordnung auf Grund einer solchen 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Strafvorschrift verweist. 
 
(3) Wer durch eine in Absatz 1  bezeichnete 
Handlung eine in § 6 Abs. 1 Nr. 1  genannte 
Krankheit oder einen in § 7 genannten 
Krankheitserreger verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe 
von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft, soweit 
nicht die Tat in anderen Vorschriften mit einer 
schwereren Strafe bedroht ist. 
 
(4)  Handelt der Täter in den Fällen der Absätze 1 
oder 2  fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. 
 
(5)  Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 24 Satz 1, 
auch in Verbindung mit Satz 2, dieser auch in 
Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 15 
Abs. 1, eine Person behandelt. 
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